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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 09000000077623

Leistungsbezeichnung I

Leistungsbezeichnung II Bauvorhaben; Online-Einreichung des Kriterienkatalogs

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Bayern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner
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Fachlich freigegen durch Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und
Verkehr

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yBO-62a
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yBO-62a
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yBauVorlV2008
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yBauVorlV2008
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yDBauV
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yDBauV

Teaser Wenn Sie den Bauantrag oder die Baubeginnsanzeige
online eingereicht haben, kann die Erklärung über die
Erfüllung des Kriterienkatalogs vom Tragwerksplaner
unmittelbar online eingereicht werden.

Volltext Der Kriterienkatalog umfasst verschiedene Punkte, die
für die Prüfung der Standsicherheit des geplanten
Vorhabens relevant sind. Der Tragwerksplaner kann
bei bestimmten Vorhaben erklären, dass alle im
Kriterienkatalog genannten Punkte erfüllt sind. Dann
entfällt die sonst notwendige Bescheinigung des
Standsicherheitsnachweise durch einen
Prüfsachverständigen für Standsicherheit bzw. die
Prüfung der Standsicherheit durch die untere
Bauaufsichtsbehörde, einen Prüfingenieur oder ein
Prüfamt. Dafür muss aber die Erklärung über die
Erfüllung des Kriterienkatalogs eingereicht werden.

Die Einreichung der Erklärung über die Erfüllung des
Kriterienkatalogs ist kein eigenständiges Verfahren,
sondern hat stets im Zusammenhang mit anderen
Verfahren zu erfolgen. Sie muss – abhängig vom
jeweiligen Bauvorhaben – entweder als Bauvorlage mit
dem Bauantrag, oder als Anlage der
Baubeginnsanzeige abgegeben werden.

Begleitend zu digital eingereichten Bauanträgen und
Baubeginnsanzeigen kann sie aber vom
Tragwerksplaner unmittelbar online eingereicht
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werden.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen Sind bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, bei
Behältern, Brücken, Stützmauern, Tribünen und
sonstigen baulichen Anlagen mit einer freien Höhe von
mehr als 10 m, die keine Gebäude sind, alle Kriterien
des Kriterienkatalogs erfüllt, entfällt die Bescheinigung
des Standsicherheitsnachweises durch einen
Prüfsachverständigen für Standsicherheit bzw. die
Prüfung der Standsicherheit durch die untere
Bauaufsichtsbehörde, einen Prüfingenieur oder ein
Prüfamt.

Dafür muss aber die von einem qualifizierten
Tragwerksplaner, üblicherweise dem Ersteller des
Standsicherheitsnachweises, ausgestellte Erklärung
über die Erfüllung des Kriterienkatalogs eingereicht
werden.

Handelt es sich bei dem Bauvorhaben um einen
Sonderbau, ist die Erklärung bereits mit dem
Bauantrag einzureichen. Ansonsten genügt die
Einreichung mit der Baubeginnsanzeige.

Abweichend von oben Genanntem ist die Vorlage der
Erklärung jedoch nicht erforderlich, wenn es sich um
Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 oder
oberirdische eingeschossige Gebäude mit freien
Stützweiten von nicht mehr als 12 m und einer Fläche
von nicht mehr als 1 600 m², die nicht oder nur zum
vorübergehenden Aufenthalt einzelner Personen
bestimmt sind, handelt.

Kosten Für die Einreichung der Erklärung über den
Kriterienkatalog fallen Ihnen keine gesonderten Kosten
an.

Verfahrensablauf Digitale Einreichung

Eine digitale Einreichung der Erklärung über die
Erfüllung des Kriterienkatalogs ist derzeit noch nicht in
ganz Bayern möglich. Bei Auswahl eines Ortes wird der
Link zum Online-Verfahren eingeblendet, soweit es
bereits angeboten wird.
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• Der Tragwerksplaner, der den
Standsicherheitsnachweis erstellt hat, kann die
Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs
unter Verwendung des Online-Assistenten digital
einreichen.
• Das vorgegebene Formular „Erklärung über die
Erfüllung des Kriterienkatalogs“ wird durch die
Abfragen im Online-Assistenten ersetzt.
• Die Unterschrift wird durch eine Authentifizierung
mittels Nutzerkonto „BayernID“ oder „Mein
Unternehmenskonto“ ersetzt.

Um der unteren Bauaufsichtsbehörde die Zuordnung
zum digitalen Bauantrag bzw. der digitalen
Baubeginnsanzeige zu ermöglichen, ist die Angabe der
Vorgangsnummer erforderlich, die dem Einreichenden
bei Abgabe des digitalen Bauantrags bzw. der digitalen
Baubeginnsanzeige mitgeteilt wurde.

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

https://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik
/bautechnik/standsicherheit/index.php
https://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik
/bautechnik/standsicherheit/index.php

Hinweise Die Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs
ist kein eigener Antrag, sie muss – je nach Vorhaben –
mit dem Bauantrag oder mit der Baubeginnsanzeige
eingereicht werden.

Rechtsbehelf Das Einreichen des Kriterienkatalogs ist kein Antrag. Es
ergeht also keine gesonderte Entscheidung der
unteren Bauaufsichtsbehörde, gegen die Sie vorgehen
könnten.

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare
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Ursprungsportal BayernPortal, BayernPortal
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